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BEISPIEL

DIE PRESSE VERZICHTET AUF
EINE UNANGEMESSEN SENSA-
TIONELLE DARSTELLUNG VON
GEWALT UND BRUTALITÄT.
DER SCHUTZ DER JUGEND IST
IN DER BERICHTERSTATTUNG
ZU BERÜCKSICHTIGEN.
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SENSATIONELLE DARSTELLUNG

Beschwerde
Die Berichterstattung verschiedener deutscher Zeitungen und

Zeitschriften über den Terroranschlag am 11. September 2001 in New
York löst fünf Beschwerden beim Deutschen Presserat aus. Die Kritik
richtet sich gegen die Veröffentlichung von zum Teil großformatigen
Fotos, die einen Mann, der sich aus einem oberen Stockwerk des World
Trade Centers stürzt, oder Menschen zeigen, die verzweifelt an den
Fenstern nach einem Ausweg aus den Flammen suchen. Leser sind der
Ansicht, dass die Bilder keinerlei dokumentarischen Charakter besitzen.
Es diene nicht der Information der Leserinnen und Leser, sondern solle
offenbar einen sensationsgierigen, menschenverachtenden Voyeurismus
befriedigen. Ein Leser sieht außerdem eine Verletzung des
Persönlichkeitsrechts, da eine Identifizierung nicht unmöglich sei.

Die angesprochenen Zeitungen und Zeitschriften stellen in
unterschiedlichen Formulierungen fest, dass sie mit den Fotos ihrer
Informationspflicht nachgekommen sind, die angesichts der neuen
Qualität des terroristischen Anschlags besonders groß war. Die
Persönlichkeitsrechte der Opfer würden ebenso wenig wie die Gefühle
der Angehörigen verletzt, weil die Personen nur schemenhaft erkennbar
und nicht identifizierbar seien - sie würden zu namenlosen Opfern des
Terrors. Die Ressortleitung Feuilleton einer der Zeitungen betont, das
Bild mit einem aus dem Gebäude stürzenden Menschen habe einen
eindeutigen dokumentarischen Gehalt. Das Foto mache anschaulich,
dass durch die Terrorakte nicht nur ein Gebäude und ein Wahrzeichen
der Stadt getroffen und zerstört wurde, sondern Menschen getötet
oder in den Tod getrieben wurden. Es drücke daher die wirkliche
Unmenschlichkeit der Attacke aus. Um den Effekt einer ungewollten,
aber unterschwelligen visuellen Illusion, es handele sich vor allem um
eine Attacke gegen ein Gebäude oder ein Symbol, zu durchkreuzen und
auf das Entsetzliche der menschlichen Katastrophe hinzuweisen, sei das
Bild in die Zeitung gekommen.

- Unglücksfälle und 
Katastrophen

Die Berichterstattung über
Unglücksfälle und Katastrophen
findet ihre Grenze im Respekt
vor dem Leid von Opfern und
den Gefühlen von Angehörigen.
Die vom Unglück Betroffenen
dürfen grundsätzlich durch die
Darstellung nicht ein zweites
Mal zu Opfern werden.

Spruch
Der Presserat prüft, kommt zu dem Schluss, dass alle fünf

Beschwerden nicht begründet sind und zurückgewiesen werden
müssen. Nach seiner Meinung sind die Fotos der verzweifelten
Menschen an den Fenstern des World Trade Centers und des Mannes,
der sich aus einem der Fenster in die Tiefe stürzt, Dokumente der
Zeitgeschichte. Die Fotos tragen dazu bei, den Anschlag auf das World
Trade Center in seinem ganzen entsetzlichen Ausmaß den Leserinnen
und Lesern nahe zu bringen. Dies ist nicht unter voyeuristischen
Gesichtspunkten geschehen, sondern mit dem Bemühen, das Geschehen
auch für die Betrachter begreifbar zu machen. In diesem
Zusammenhang ist es gerechtfertigt, nicht nur Fotos der zerstörten
Gebäude zu veröffentlichen, sondern auch die Dimension des
Anschlages anhand von einzelnen menschlichen Schicksalen zu
dokumentieren. Der Presserat sieht das Persönlichkeitsrecht der
abgebildeten Menschen nicht verletzt.Auszuschließen ist eine solche
Verletzung schon dadurch, dass die abgebildeten Personen nicht
erkennbar werden. Selbst wenn eine Identifizierung noch möglich wäre,
müsste man diese unter presseethischen Gesichtspunkten tolerieren, da
es sich - wie bereits erwähnt - bei den Bildern um Dokumente der
Zeitgeschichte von herausragender Bedeutung handelt.
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